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Rechtliche Grundlagen, 

Staatlicher Arbeitsschutz,

Unfallversicherungsträger



Rechtliche Grundlagen

Das duale Arbeitsschutzsystem
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Staatlicher Arbeitsschutz
Ämter für Arbeitsschutz / Gewerbeaufsichtsämter

Verfassen von:  Gesetzgebungen

                                    Verordnungen                  

                                    Verwaltungsvorschriften                  

                        

Erlassen von: Unfallverhütungsvorschriften

                                Durchführungsanweisungen

Unfallversicherungsträger
Berufsgenossenschaften



Staatlicher Arbeitsschutz

Aufgaben der Ämter für Arbeitsschutz /Gewerbeaufsichtsämter
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Unterstützung und Beratung des Arbeitgebers bei dem Arbeits- 

und Gesundheitsschutz sowie bei der Unfallverhütung.

Durchführung von Prüfungen bzgl. der Einhaltung von 

gesetzlichen Vorschriften im Bereich der Arbeitssicherheit 

und des Gesundheitsschutzes.
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Pflichten des

Unternehmers



Pflichten des Unternehmers

Allgemeine Pflichten 
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Technik

• Einrichtung/Unterhaltung

• Arbeitsstätte, Arbeits- und Sozialräume

• Arbeitsmittel

Personell

• Auswahl und Überwachung geeigneter Mitarbeiter

Umfassende Verantwortung

für die:

➢ Organisation

➢ Durchführung

➢ Kontrolle

                 

                        

Organisation

• Regelung von Abläufen



Pflichten des Unternehmers

Aufbau- /Ablauforganisation
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Für eine geeignete Organisation des Arbeitsschutzes 

zu sorgen

                 

                        

Aufbauorganisation

§ 7 Übertragung von Aufgaben

§ 13 Verantwortliche Personen                       

Vorkehrungen zu treffen, dass erforderliche 

Maßnahmen bei allen Tätigkeiten durch die 

Beschäftigten umgesetzt werden

Ablauforganisation

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

§ 6 Dokumentation

§ 12 Unterweisung



Pflichten des Unternehmers

Aufbauorganisation
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Mitarbeiter

Operative Führungskräfte

Obere Führungskräfte

Geschäftsführung

Fachkraft für 

Arbeitssicherheit

BetriebsarztSonstige

Beauftragte

Arbeitsschutzmanagement-

beauftragte /r

B
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trie
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t

Sicherheits-

beauftragte
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Definition der 

Verantwortlichen



Definition der Verantwortlichen 

Unternehmer

• Der Unternehmer definiert sich als juristische oder natürliche Person, oder als eine 

rechtsfähige Personengesellschaft.

• Unternehmer können definierte Pflichten delegieren. Sie haben zu gewährleisten, dass die beauftragten 

Personen für ihre übertragenen Tätigkeiten geeignet sind und entsprechend unterwiesen werden.
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Definition der Verantwortlichen 

Führungskraft

• Als Führungskraft wird eine Person bezeichnet, die Führungsaufgaben in einem 

Unternehmen wahrnimmt und leitende Aufgaben hat.

• Die Führungskraft ist ausschließlich verantwortlich für den Betriebsteil, der in Ihrem Aufgabenbereich liegt. 

• Die Verantwortung endet dort, wo die persönliche Möglichkeit des Eingreifens aufhört.
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Auch übergeordneten Vorgesetzten - ohne Ausnahme - sind verantwortlich für die Arbeitssicherheit!



Definition der Verantwortlichen 

Fachkraft für Arbeitssicherheit  

 • Die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat die Aufgabe, den Arbeitgeber / den Unternehmer in 

allen Fragen der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu beraten und zu 

unterstützen. Dazu zählen u. a.:

• die Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung, 

•  die Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung,

•   Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften, betrieblichen Interessenvertretungen, 

       Beschäftigten,

•  Mitwirkung in betrieblichen Besprechungen.
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Die Fachkraft für Arbeitssicherheit besitzt keine 

Weisungsbefugnis gegenüber den Mitarbeitern.                          
Hinweis



Definition der Verantwortlichen 

Betriebsärzte

 
• Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der 

Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Dazu zählen u. a.:

• den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten,

•  die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und zu beraten sowie die  Untersuchungs-

      ergebnisse zu erfassen und auszuwerten,

•   die die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber 

oder

•    der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzuteilen.
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Die Betriebsärzte haben gegenüber den Mitarbeitern keine 

Weisungsbefugnis.                        
Hinweis



Definition der Verantwortlichen 

Sicherheitsbeauftragte  

 

• Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der Maßnahmen 

zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten zu unterstützen d. h.:

 

• Auf das Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und 

persönlichen Schutzausrüstungen achten,

•Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam machen, 

• an Betriebsbegehungen und Untersuchungen von Unfall- und Berufskrankheiten teilnehmen.
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Der Sicherheitsbeauftragte besitzt keine Weisungsbefugnis

gegenüber seinen Kollegen!                          
Hinweis



Definition der Verantwortlichen 

Ersthelfer (sonstige Beauftragte)  

 

• Zu den Aufgaben der Ersthelfer zählen: 

•  Unfallstelle absichern,

• Notruf absetzen,

•  Erstversorgung des Verunfallten,

• Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistung im Verbandbuch,

• Prüfung der Einrichtungen zur Ersten Hilfe.
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- Ab dem 2. Mitarbeiter erforderlich.

- Mindestens 1 immer anwesender Ersthelfer. 

- 5% der versicherten Mitarbeiter sind zu Ersthelfern auszubilden.                           

Hinweis



Definition der Verantwortlichen 

Brandschutzhelfer (sonstige Beauftragte)  

 

• Zu den Aufgaben der Brandschutzhelfer zählt die Unterstützung des Arbeitgebers bei: 

• der Vermeidung von Brandlasten,

• dem Freihalten der Fluchtwege,

•  Erstversorgung des Verunfallten,

• der Evakuierung des Gebäudes.
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- Ab dem 2. Mitarbeiter erforderlich.

- Mindestens 1 immer anwesender Brandschutzhelfer. 

- 5% der versicherten Mitarbeiter sind zu Ersthelfern auszubilden.                           

Hinweis
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Verantwortliche Personen 
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Geschäftsführung

Gesamtverantwortung

Delegation / Weisung

Obere Führungskräfte

Weisungen befolgen

Verantwortung für Teilbereiche

Delegation / Weisung

Operative Führungskräfte

Weisungen befolgen

Verantwortung für Teilbereiche

Weisung

Mitarbeiter

Weisungen befolgen
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Führungskraft

• Führungskräfte/Vorgesetzte tragen dafür Sorge, dass in ihrem Aufgabenbereich alle 

Beschäftigten die Regeln zum Arbeits- und Gesundheitsschutz einhalten d. h.:

• Durchführung / Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung, 

• Durchführung von Unterweisungen, 

• Organisation der Arbeitsabläufe, 

• Auswahl und Einsatz von Maschinen und Anlagen,

• Hinwirken auf das Beseitigen von Arbeitsschutzdefiziten,

• Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen.
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Gefährdungsbeurteilung



• Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 

und die Umsetzung ihrer Ergebnisse.

• Er kann sie selbst durchführen.

• Er kann die Durchführung an einen fachkundigen Vorgesetzten delegieren.

• Er kann externe Spezialisten (z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit) für die Durchführung beauftragen.
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Gefährdungsbeurteilung

 

Die externen Dienstleister werden zur Ausübung ihrer Tätigkeit 

durch die jeweilige Führungskraft unterstützt! 
Hinweis



• Die Gefährdungsbeurteilung ist eine Maßnahme, um die Arbeitsbedingungen und potentielle 

Gefahren für Mitarbeiter zu beurteilen und sie somit zu schützen.

Die Gefährdungsbeurteilung muss folgende Punkte aufweisen:

• Arbeitsbereiche und Tätigkeiten.

• Ermittelte Gefährdungen.

• Beurteilung der Gefährdungen.

• Festlegelegte, konkrete Arbeitsschutzmaßnahmen.
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Gefährdungsbeurteilung

 



• Ausschnitt aus einer Gefährdungsbeurteilung
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Gefährdungsbeurteilung

 



• Ausschnitt aus einem Maßnahmenkatalog
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Gefährdungsbeurteilung

 



• Dashboard Funktion 
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Gefährdungsbeurteilung

 



Betriebsanweisungen
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Betriebsanweisung

nach § 14 der Gefahrstoffverordnung

Sicherheitstechnische

Betriebsanweisung
Betriebsanweisung

nach § 12 Biostoffverordnung



Betriebsanweisungen
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• Die Inhalte der Betriebsanweisungen

• Arbeitsbereiche, Arbeitsplatz, Tätigkeit

• Gefahrstoffe (Bezeichnungen)

• Gefahren für Mensch sowie Umwelt

• Schutzmaßnahmen, Verhaltensregeln

• Erste Hilfe

• Verhalten im Gefahrenfall

• Sachgerechte Entsorgung

Durch den Vorgesetzten unterzeichnete Betriebsanweisungen sind Anweisungen, welche zu befolgen 

sind!



Aushang Erste Hilfe
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Notfallrufnummern /

Ersthelfer
Verhalten bei Unfällen
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Unterweisung



• Es die Aufgabe des Arbeitgebers, Unterweisungen in seinem Betrieb durchzuführen.

Er darf diese Verantwortung aber auch delegieren an:

• Führungskräfte

• andere qualifizierte Personen 

• fachkundige Personen  

25-07-2024Schulung Verantwortung im Arbeitsschutz für  Führungskräfte 36

Unterweisung

Wer muss unterweisen?

 



• Erstunterweisung und regelmäßige Folgeunterweisungen

• Neu eingestellte Mitarbeiter sind erstmalig vor Aufnahme ihrer Tätigkeit zu unterweisen.

•  Mitarbeiter unter 18 Jahre sind mindestens zweimal pro Jahr zu unterwiesen.

• Alle Mitarbeiter sind mindestens einmal jährlich mündlich und arbeitsplatzbezogen zu 

arbeitssicherheitstechnischen Themen zu unterweisen.
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Unterweisung

Wann muss unterwiesen werden? Wichtig !

Hinweis:Hinweis: Die arbeitssicherheitstechnische online Unterweisung ersetzt nicht die Erstunterweisung.

Diese ist durch die Führungskräfte vor Ort durchzuführen!



• Der Unterweisungsnachweis ist die schriftliche Dokumentation der durchgeführten 

Unterweisung. Der Nachweis muss folgende Punkte enthalten:

• Ort und Zeitpunkt der durchgeführten Unterweisung,

• Inhalte der Unterweisung,

•Arbeitsbereich,

• Name und Unterschrift der unterwiesenen Person/en,

• Name und Unterschrift des Unterweisenden.
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Unterweisung

Dokumentation der Unterweisung Wichtig !

Hinweis: Es wird empfohlen, Unterweisungsnachweise zwei Jahre aufzubewahren.

https://tuev-auditmanagement.ik-cloud.net/

https://roxtra.tuev-sued.com/Roxtra/doc/showfile.aspx?FileID=105593
https://roxtra.tuev-sued.com/Roxtra/doc/showfile.aspx?FileID=105593
https://roxtra.tuev-sued.com/Roxtra/doc/showfile.aspx?FileID=105593
https://roxtra.tuev-sued.com/Roxtra/doc/showfile.aspx?FileID=105593
https://roxtra.tuev-sued.com/Roxtra/doc/showfile.aspx?FileID=105593


• Die Unterstützung mit elektronischen Medien soll und kann nicht die persönliche 

Unterweisung und das Mitarbeitergespräch durch den jeweiligen Vorgesetzten vor Ort 

ersetzen!

• Der Unterweisenden ist verpflichtet, sich selbst zu vergewissern, dass bei dem Beschäftigten keine 

Unklarheiten über die Gefährdungen und das von ihm erwartete Verhalten mehr bestehen.
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Unterweisung

Digitale Unterweisung Wichtig !
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https://tuev-auditmanagement.ik-cloud.net/



Besten Dank

Thomas Fritsch

TÜV SÜD Pluspunkt GmbH

Fachbereich Datenschutz / Arbeitssicherheit

Email: thomas,fritsch@tuvsud.com

Telefon: +176 13069601
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tuvsud.com  

info@tuvsud.com  

Folgen Sie uns auf:

https://www.instagram.com/tuvsud/
https://www.linkedin.com/company/tuvsud/
https://www.youtube.com/tuvsud
mailto:dirk.leveringhaus@tuvsud.com
mailto:info@tuvsud.com

	Folie 1: Verantwortung im Arbeitsschutz für  Führungskräfte 
	Folie 2: Schulung  Verantwortung im Arbeitsschutz für   Führungskräfte  Themen:
	Folie 3
	Folie 4: Rechtliche Grundlagen Das duale Arbeitsschutzsystem 
	Folie 5: Staatlicher Arbeitsschutz Aufgaben der Ämter für Arbeitsschutz /Gewerbeaufsichtsämter 
	Folie 12
	Folie 13: Pflichten des Unternehmers Allgemeine Pflichten   
	Folie 14: Pflichten des Unternehmers Aufbau- /Ablauforganisation  
	Folie 15: Pflichten des Unternehmers Aufbauorganisation  
	Folie 16
	Folie 17: Definition der Verantwortlichen  Unternehmer
	Folie 18: Definition der Verantwortlichen  Führungskraft 
	Folie 19: Definition der Verantwortlichen  Fachkraft für Arbeitssicherheit    
	Folie 20: Definition der Verantwortlichen  Betriebsärzte   
	Folie 21: Definition der Verantwortlichen  Sicherheitsbeauftragte    
	Folie 22: Definition der Verantwortlichen  Ersthelfer (sonstige Beauftragte)    
	Folie 23: Definition der Verantwortlichen  Brandschutzhelfer (sonstige Beauftragte)    
	Folie 24: Verantwortliche Personen 
	Folie 25: Führungskraft
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32: Betriebsanweisungen 
	Folie 33: Betriebsanweisungen 
	Folie 34: Aushang Erste Hilfe 
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 46: Besten Dank

